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VBG – Ihre gesetzliche Unfallversicherung

Von A wie Architekturbüro bis Z wie Zeitarbeitsunternehmen – rund 1,8 Millionen 
Unternehmen aus mehr als 100 Branchen sind Mitglied der gesetzlichen Unfallver-
sicherung VBG. VBG ist die Kurzbezeichnung für die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft. 
Sie ist eine der neun auf Branchen ausgerichteten gewerblichen Berufsgenossen-
schaften in Deutschland. Die VBG steht ihren Mitgliedern in zwei wesentlichen Bereichen 
zur Seite: bei der Prävention von Arbeitsunfällen, Wegeunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie bei der Unterstützung im Scha-
densfall. Im Jahr 2024 wurden rund 420.000 Unfälle und Berufskrankheiten registriert. 
Die VBG kümmert sich darum, dass Versicherte bestmöglich wieder zurück in den 
Beruf und ihr soziales Leben finden. Über 2.500 Vollbeschäftigte an elf Standorten 
arbeiten an dieser Aufgabe mit. Darüber hinaus finden in den sechs Akademien die 
VBG-Seminare für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit statt. Neben Präsenz-
Seminaren bietet die VBG auch verstärkt Online-Seminare für eine ortsunabhängige 
Weiterbildung an.

Weitere Informationen: www.vbg.de

Die in dieser Publikation enthaltenen Lösungen schließen andere, mindestens ebenso 
sichere Lösungen nicht aus, die auch in Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder der Türkei oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können.

https://www.vbg.de


Inhalt
1	 Einleitung ..............................................................................................................................................4

2	 Begriffe und Formen............................................................................................................................5
2.1	 Telearbeit – was ist das?.................................................................................................................5
2.2	 Nutzen der Telearbeit.....................................................................................................................5

3	 Vertrag und Recht................................................................................................................................6
3.1	 Vereinbarung zur Telearbeit...........................................................................................................6
3.2	 Kostenerstattung durch den Arbeitgeber......................................................................................6
3.3	 Haftung des Telearbeitnehmers oder der Telearbeitnehmerin...................................................7
3.4	 Betriebsrisiko..................................................................................................................................7
3.5	 Versicherungsschutz.......................................................................................................................7
3.6	 Datenschutzrechtliche Regelungen...............................................................................................8
3.7	 Zutrittsrecht zum Telearbeitsplatz................................................................................................8
3.8	 Rückkehrmöglichkeit an einen betrieblichen Arbeitsplatz..........................................................8

4	 Organisation und Gestaltung.............................................................................................................9
4.1	 Grundvoraussetzungen überprüfen...............................................................................................9
4.2	 Verteilung und Lage der Arbeitszeit...............................................................................................9
4.3	 Ausübung des Weisungsrechts des Arbeitgebers..........................................................................9
4.4	 Arbeitsorganisation.........................................................................................................................9
4.5	 Informationsfluss sicherstellen......................................................................................................9
4.6	 Unterweisung................................................................................................................................10
4.7	 Zeitmanagement...........................................................................................................................10
4.8	 Verantwortung und Aufgaben für Sicherheit und Gesundheit...................................................10
4.9	 Arbeitsmedizinische Vorsorge......................................................................................................10

5	 Arbeitsplatz und Arbeitsmittel........................................................................................................11
5.1	 Arbeitsmittel..................................................................................................................................11
5.2	 Ergonomische Gestaltung des Telearbeitsplatzes .....................................................................11
5.3	 Arbeitsraum...................................................................................................................................11
5.4	 Bildschirm und Eingabemittel......................................................................................................11
5.5	 Softwareergonomie......................................................................................................................12
5.6	 Arbeitstisch und Arbeitsfläche.....................................................................................................12
5.7	 Büroarbeitsstuhl...........................................................................................................................12
5.8	 Aufstellung des Arbeitsplatzes.....................................................................................................13
5.9	 Beleuchtung..................................................................................................................................13

3

Telearbeit



1	 Einleitung 
Höhere Autonomie bei der Gestaltung der Arbeitszeit, Reduzierung des Pendel-
verkehrs, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Kostensenkung durch 
Einsparung von Raum- und Arbeitsplatzkosten – dies können Gründe zur Einfüh-
rung von Telearbeit sein. Telearbeit bietet Unternehmen außerdem die Chance, 
gerade beim derzeitigen Fachkräftemangel neue, hoch qualifizierte Beschäftigte 
zu gewinnen und zu binden.

Doch was ist eigentlich Telearbeit? Welche Vor- und Nachteile bringt sie Unter
nehmen und Beschäftigten? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu  
beachten und wie sind die Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gesundheits
gefahren zu schützen? Diese und andere Fragen rund um die Telearbeit werden  
in dieser Schrift behandelt.
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2	 Begriffe und Formen

schäftigte die Bedingungen der Telearbeit ar-
beitsvertraglich oder im Rahmen einer Verein-
barung festgelegt haben und die benötigte 
Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, 
Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikati-
onseinrichtungen durch den Arbeitgeber oder 
durch eine von ihm beauftragte Person im Pri-
vatbereich des Beschäftigten bereitgestellt und 
installiert ist. 

Die beruflich bedingte „mobile Arbeit“, zum Bei-
spiel das ortsungebundene Arbeiten wie unter-
wegs im Zug oder das gelegentliche Arbeiten mit 
einem Notebook im Privatbereich, ist hingegen 
nicht vom Begriff Telearbeit umfasst und unter-
liegt nicht der Arbeitsstättenverordnung. 

2.1	 Telearbeit – was ist das?
Unter dem Begriff Telearbeit werden dezentrale 
Bürotätigkeiten mithilfe von Informations-  
und Kommunikationstechniken verstanden.  
Die Arbeitsergebnisse können schnell mittels  
E-Mail, Cloud-Lösungen, VPN oder im Rahmen 
von Videokonferenzen oder Telefonaten ausge-
tauscht werden. Telearbeitsplätze sind vom 
Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeits-
plätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die 
der Arbeitgeber eine mit dem oder der Beschäf-
tigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und 
die Dauer der Einrichtung festgelegt hat.

Ein Telearbeitsplatz ist nach der Arbeitsstätten-
verordnung (ArbStättV) vom Arbeitgeber erst 
dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Be-

2.2	 Nutzen der Telearbeit
Telearbeit gilt als ein modernes Instrument des 
Personalmanagements, das dazu beitragen kann, 
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu 
verbessern und den Personaleinsatz flexibler zu 

gestalten. Tätigkeiten der Informationsverarbei-
tung (beispielsweise Daten-, Textverarbeitung, 
Programmierung) sowie Marketing und Vertrieb 
sind besonders für Telearbeit geeignet.

Auszug aus der Begründung der Bundesrats-Drucksache 506/16 vom 23. September 2016

Der Arbeitgeber hat aber nur begrenzte Rechte 
und Möglichkeiten, die Arbeitsumgebung im 
Privatbereich zu beeinflussen. Deshalb wird 
der Anwendungsbereich der Verordnung in 
Bezug auf Telearbeitsplätze im Wesentlichen 
auf Anforderungen für Bildschirmarbeitsplät-
ze beschränkt. Dabei steht die Einrichtung 
und Ausstattung des Bildschirmarbeitsplatzes 
mit Mobiliar, sonstigen Arbeitsmitteln und 
Kommunikationsgeräten im Vordergrund. Es 
gelten künftig für Telearbeitsplätze daher nur 
die Anforderungen des § 3 (Gefährdungsbeur-
teilung) bei der erstmaligen Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen und des Arbeitsplatzes, 
der § 6 (Unterweisung) und die Nummer 6 des 
Anhangs der Verordnung (Maßnahmen zur 
Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen).

Empfehlungen des Ausschusses für Arbeits-
stätten (ASTA) zur Abgrenzung von mobiler 
Arbeit und Telearbeitsplätzen gemäß  
Definition in § 2 Absatz 7 ArbStättV vom  
30. November 2016, BGBl. I S. 2681 

Andere flexible Arbeitsformen der beruflich 
bedingten „mobilen Arbeit“, wie zum Beispiel 
eine sporadische, nicht einen ganzen Arbeits-
tag umfassende Arbeit mit einem PC oder ei-
nem tragbaren Bildschirmgerät (zum Beispiel 
Laptop, Tablet) im Wohnbereich des Beschäf-
tigten oder das Arbeiten mit Laptop im Zug 
oder an einem auswärtigen Ort im Rahmen 
einer Dienstreise fallen nicht unter den An
wendungsbereich der ArbStättV für Tele
arbeitsplätze. 
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3	 Vertrag und Recht
3.1	 Vereinbarung zur Telearbeit

Regelungen des Arbeitszeitgesetzes und Ar-
beitsschutzgesetzes zu beachten.

In der Arbeitsstättenverordnung wird gefordert, 
dass die Bedingungen der Telearbeit arbeitsver-
traglich oder im Rahmen einer Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten festzu-
legen sind. Die Mindestanforderungen an die 
Inhalte einer solchen Vereinbarung sind in der 
technischen Regel für Arbeitsstätten (ASR) A6 
„Bildschirmarbeit“ beschrieben.

Zusätzlich zu den in der ASR A6 genannten 
Inhalten empfiehlt es sich, auch die nachfol-
genden Themen im Rahmen einer Vereinba-
rung zu regeln.

3.2	 Kostenerstattung durch den Arbeitgeber
Durch die Telearbeit entstehen Kosten, die zu-
nächst bei den Beschäftigten anfallen. Mit dem 
Telearbeitsplatz stellen sie dem Arbeitgeber 
Wohnraum zur Verfügung, der nicht mehr von 
ihnen privat genutzt, wohl aber bezahlt wird. 
Mit der Telearbeit sind meist auch höhere Be-
triebskosten – zum Beispiel für die Kommunika-
tion – verbunden.

Telearbeit erfordert klare Rahmenbedingun-
gen zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten. 
Grundlage ist eine Vereinbarung zwischen 
Beschäftigten und Arbeitgeber über die Ein-
richtung eines Bildschirmarbeitsplatzes im 
Privatbereich.

Telearbeit kann sowohl bei bestehenden Be-
schäftigungsverhältnissen als auch im Rah-
men von Neueinstellungen vereinbart werden. 
Die häufigste Form der Telearbeit ist die alter-
nierende Telearbeit. Hierbei wird abwechselnd 
im Privatbereich und im Betrieb gearbeitet. 
Sowohl bei Telearbeit als auch bei mobiler 
Arbeit gelten die Grundsätze des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes, insbesondere sind die 

Der Arbeitgeber muss die zur Arbeitsausfüh-
rung dienenden Kosten ersetzen (§ 670 BGB), 
wenn keine hiervon abweichenden Regelun-
gen getroffen worden sind. Die einzelnen Posi-
tionen und die Art der Aufwandserstattung 
(pauschal oder auf Nachweis) sollten in einer 
individuellen oder betrieblichen Vereinbarung 
geregelt sein.

Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) A6 „Bildschirmarbeit“ (Auszug)

Abschnitt 6.4.2:  
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Beschäftigten nach § 2 Absatz 7 ArbStättV

Absatz 1:
Die Bedingungen der Telearbeit sind arbeits-
vertraglich oder im Rahmen einer Vereinba-
rung festzulegen. Die Vereinbarung kann im 
Rahmen eines Arbeitsvertrages, einer Be-
triebs-, Dienst- oder sonstigen Vereinbarung 
getroffen werden und soll in schriftlicher 
Form erfolgen. 

Absatz 2:
Inhalte der Vereinbarung müssen mindes-
tens sein: 
1.	 die wöchentliche Arbeitszeit der Tele

arbeit, 

2.	 der Zeitraum der Telearbeit (mögliche  
Befristung) und 

3.	 die Bereitstellung von Mobiliar, Arbeitsmit-
teln und Kommunikationseinrichtungen.

Hinweise: 
1.	 Darüber hinaus kann die Vereinbarung 

weitere Regelungen enthalten, zum Beispiel 
zu Zutrittsrechten, Aufwandsentschädigun-
gen, Haftungsfragen und zum Datenschutz. 

2.	 Für Beschäftigte in Telearbeit gelten 
grundsätzlich alle gesetzlichen, betriebli-
chen bzw. dienstlichen und individual-
rechtlichen Regelungen unverändert fort. 
Bestehende arbeitsrechtliche Vereinbarun-
gen müssen konform zu den Besonderhei-
ten der Telearbeit sein.
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3.3	 Haftung des Telearbeitnehmers oder der 
Telearbeitnehmerin

Die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitnehmer-
haftung und zur Haftung von Dritten werden 
den besonderen Risiken häuslicher Telearbeit 
nicht gerecht, weil sie die hier bestehenden 
Besonderheiten nicht berücksichtigen. Anders 
als bei konventioneller betrieblicher Tätigkeit, 
bei der die Haftung jeden Tag mit Verlassen des 
Betriebsgeländes endet, begründet die häusli-
che Tätigkeit ein berufsbezogenes Dauerrisiko, 
das gegenüber der Haftung im Betrieb erhöht 
ist und nicht umfassend kalkulierbare Risiken 
beinhaltet.

Arbeit in einer Privatwohnung schafft darüber 
hinaus Haftungsrisiken für Dritte, die sich dort 
berechtigt aufhalten. Familienangehörige, Le-
benspartner oder Lebenspartnerinnen sowie 
Besucherinnen oder Besucher können bei Te-
learbeit potenziell Schäden am Eigentum des 
Arbeitgebers verursachen. Diese Situation un-
terscheidet sich von der im Betrieb, wo es für 
diese Gruppen keine oder nur begrenzte Zu-
gangsrechte gibt und Regelungs- und Kontroll-
befugnisse des Arbeitgebers bestehen. Aus den 
vorgenannten Gründen ist es sinnvoll, die haf-
tungsrechtlichen Problemstellungen durch indi-
viduelle Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber 
und Beschäftigten zu klären.

3.4	 Betriebsrisiko
Es bedarf der Klärung, wer das Lohn- und Ge-
haltsrisiko zu tragen hat, wenn die Arbeit zum 
Beispiel aufgrund technischer Defekte, Störun-
gen in Netzen im häuslichen Büro unmöglich 
ist. Solche Probleme sind nicht unwahrschein-
lich und es gibt bei häuslicher Telearbeit  
(anders als im Betrieb) in vielen Fällen keine 

Möglichkeit anderweitiger Beschäftigung. 
Daher muss auch festgelegt werden, welche 
Konsequenzen sich ergeben, wenn die Tätig-
keit längerfristig oder sogar dauerhaft nicht 
ausgeführt werden kann, etwa ob der Arbeit-
geber als Folge die Rückkehr in den Betrieb 
verlangen kann.

3.5	 Versicherungsschutz
Telearbeitnehmer und  -arbeitnehmerinnen 
genießen wie alle Beschäftigten den vollen 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung  
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 1 SGB VII). Der Unfallversiche-
rungsträger sichert alle Beschäftigten gegen die 
Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-
ten ab, unabhängig davon, ob sie zuhause oder 
im Betrieb tätig sind. Der Versicherungsschutz 
schließt alle im inneren Zusammenhang mit der 
Arbeitsaufgabe stehenden Tätigkeiten ein, wie 
zum Beispiel auch den Weg zum Drucker.

Auch Wege im häuslichen Bereich der Telear-
beitnehmer und -nehmerinnen, die notwendig 
sind um weiterzuarbeiten, sind versichert. Dazu 
gehört zum Beispiel der Weg in die Küche zur 
Nahrungsaufnahme in der Mittagspause oder 
der  Weg zum Holen eines Getränks, um den 
Durst bei hoher Sommerhitze zu stillen. 

Wege zur Nahrungsaufnahme außerhalb des 
häuslichen Bereichs stehen unter den gleichen 
Voraussetzungen wie im Betrieb unter Versi-
cherungsschutz. Dies gilt auch für Wege zum 
Einkauf von Nahrungsmitteln für die Mittags-
pause.

Versichert sind auch die direkten Wege von 
der Wohnung zur zentralen Betriebsstätte 
beziehungsweise zu den vereinbarten Arbeits-
orten und zurück. Auch Wege aus dem häusli-
chen Bereich und zurück, um die Kinder we-
gen der beruflichen Tätigkeit zur Betreuung in 
die Kita zu bringen und wieder abzuholen, 
sind versichert. Diese Wege müssen allerdings 
im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang 
mit der am Telearbeitsplatz ausgeübten Tätig-
keit stehen.
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3.6	 Datenschutzrechtliche Regelungen
tigen zur Einhaltung der bestehenden Gesetze 
sowie der betrieblichen Regelungen anhalten. 
Telearbeitnehmer und -nehmerinnen sind für 
die Einhaltung des Datenschutzes in dem Rah-
men verantwortlich, den der Arbeitgeber durch 
organisatorische, technische und vertragliche 
Vorgaben geschaffen hat.

3.7	 Zutrittsrecht zum Telearbeitsplatz
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei der erstma-
ligen Einrichtung eines Telearbeitsplatzes eine 
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, soweit 
der Telearbeitsplatz vom Arbeitsplatz im Be-
trieb abweicht. Im Betrieb erfolgt die Gefähr-
dungsbeurteilung in der Regel im Rahmen einer 
Arbeitsplatzbegehung. 

Jedoch garantiert Artikel 13 des Grundgesetzes 
die Unverletzlichkeit der Wohnung. Diese Ga-
rantie wird auch durch die Einrichtung eines 
Telearbeitsplatzes im häuslichen Bereich nicht 
aufgehoben. 

Es ist deshalb notwendig, klare Regelungen für 
die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung in 
der Vereinbarung zu schaffen. 

So kann der Arbeitgeber die erforderlichen In-
formationen für die Gefährdungsbeurteilung 
beispielsweise über eine Besichtigung, wenn 
der Beschäftigte zustimmt, oder über konkrete 
Erfragung (zum Beispiel mit Fotodokumentati-
on, Skizzen, Checklisten) des Telearbeitsplatzes 
erhalten. Zutrittsrechte können im Rahmen der 
Vereinbarung gestaltet werden. (Siehe Ab-
schnitt 6.4.3 der ASR A6 „Bildschirmarbeit“).

3.8	 Rückkehrmöglichkeit an einen betrieblichen 
Arbeitsplatz

Eine wesentliche Voraussetzung für einen 
Wechsel von einem betrieblichen Arbeitsplatz 
zu einem Telearbeitsplatz ist für den Arbeit-
nehmer beziehungsweise die Arbeitnehmerin 
die vereinbarte Rückkehrmöglichkeit in den 
Betrieb. Eine einvernehmliche Regelung hin-

sichtlich der Rückkehr aus der Telearbeit  
sollte im Interesse von Beschäftigten und  
Arbeitgeber sein. Die Rückkehr eines Tele
arbeitnehmers beziehungsweise einer  
Telearbeitnehmerin erfordert auch organi
satorische Anpassungen.

Die Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten ist bei der Telearbeit nur dann zulässig, 
wenn sie den gesetzlichen Grundlagen des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) entspricht. 
Der Arbeitgeber trägt die datenschutzrechtliche 
Gesamtverantwortung und muss seine Beschäf-

8

Telearbeit



4	 Organisation und Gestaltung
4.1	 Grundvoraussetzungen überprüfen
Bevor Telearbeit vereinbart wird, sollte sowohl 
vom Unternehmer als auch von Seiten des oder 
der Beschäftigten gründlich geprüft werden, ob 
alle Anforderungen zur Sicherheit und zum Ge-

sundheitsschutz eingehalten werden können. 
Ansonsten muss von der Teleheimarbeit abge-
sehen werden – siehe auch Kapitel „Arbeitsplatz 
und Arbeitsmittel“.

4.2	 Verteilung und Lage der Arbeitszeit
legt. Es empfiehlt sich, die Arbeitszeit des 
Telearbeitnehmers beziehungsweise der Te-
learbeitnehmerin in einer betrieblichen oder 
individuellen Vereinbarung festzuhalten. Hier-
bei sollte diesen ein möglichst weitreichender 
Freiraum zur eigenen Zeiteinteilung einge-
räumt werden.

Als Grundlage zur Bestimmung der Arbeitszeit 
gelten die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes 
und die Bestimmungen der jeweiligen Tarif-
verträge. Im Rahmen dieser gesetzlichen und 
tariflichen Bestimmungen kann der Arbeitge-
ber von seinem Direktionsrecht Gebrauch ma-
chen, indem er Dauer und Ort der Arbeit fest-

4.3	 Ausübung des Weisungsrechts des Arbeitgebers
Aufgrund der räumlichen Distanz bei alternie-
render Telearbeit kann der Arbeitgeber sein 
Weisungsrecht nicht unmittelbar ausüben. Al-
lerdings sollte bei der Telearbeit der Gedanke 
des Weisungsrechts nicht im Vordergrund ste-
hen. Telearbeit sollte die Verantwortung der 

Beschäftigten stärken, wobei gemeinsam in-
haltliche und zeitliche Zielvorgaben festgelegt 
werden können. Die Ausübung des zeitlichen 
Direktionsrechts kann zum Beispiel durch die 
Vereinbarung von Bearbeitungsfristen oder 
Arbeitszeitfenstern erfolgen.

4.4	 Arbeitsorganisation
Bei der Telearbeit sind die Arbeitsaufgaben, die 
Weisungsbefugnisse, die Zeiten für die Fertig-
stellung der Leistungen oder der Umfang der 
Leistungen festzulegen beziehungsweise zu 
vereinbaren. Die Arbeit im Team sollte abge-
stimmt und untereinander koordiniert werden. 
Dafür ist es hilfreich, gegenseitig Erwartungen 
zu klären und Vereinbarungen im Team festzu-
halten. Es ist auch festzulegen, welche Voraus-
setzungen und Ressourcen erforderlich sind, um 

die Arbeiten umsetzen zu können; dazu gehören 
beispielsweise Arbeitsmittel, Software, Informa-
tionstechnologie, Budgets, Büroeinrichtungen.

Auch zuhause sollten Tätigkeiten am Bildschirm 
mit Tätigkeiten, bei denen kein Bildschirm be-
nötigt wird, kombiniert werden. Ist dies nicht 
umsetzbar, muss es für die Telearbeitenden 
realisierbar sein, regelmäßig kurze Erholungs-
zeiten einzulegen.

4.5	 Informationsfluss sicherstellen
Es ist zwischen den Beteiligten zu vereinbaren, 
wie Beschäftigte bei der Telearbeit an die für die 
Arbeit benötigten Informationen kommen. Glei-
ches gilt für den umgekehrten Weg des Einbrin-
gens in den betrieblichen Informationsfluss. Re-
gelmäßige Feedback- und Mitarbeitergespräche 

sind einzuplanen, bei denen unter anderem über 
die Gestaltung des Telearbeitsplatzes und der 
Arbeitsaufgabe sowie die Zusammenarbeit im 
Team gesprochen wird. Telearbeiter und -arbeite-
rinnen sind zu Besprechungen und Meetings im 
Team und im Unternehmen hinzuzuziehen.  
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Die Beschäftigten sollten angeregt werden, Ver-
besserungsvorschläge für den Informationsfluss 
und die Gestaltung des Telearbeitsplatzes zu 

machen. Unternehmen sollten dafür sorgen, 
dass ihre Telearbeitsbeschäftigten Kontakt mit 
Kolleginnen und Kollegen pflegen.

4.6	 Unterweisung
Wichtig ist es, dass die Telearbeiter und 
-arbeiterinnen zur Sicherheit und zum Ge-
sundheitsschutz unterwiesen werden, für die
sie am Arbeitsplatz zuhause eine besondere
Mitverantwortung tragen. Sie sollten dazu in

4.7	 Zeitmanagement
Die Telearbeit ist weniger an klare Zeitabläufe 
in einem Unternehmen gebunden. Es ist des-
wegen besonders wichtig, klare Zeitabstim-
mungen über die Projekte zu treffen und deut-
lich zu kommunizieren, wenn ein Termin nicht 
eingehalten werden kann. Auch eine individu-

der Lage sein, selbst ihre Arbeitsmittel richtig 
einzustellen und auf ihre richtige Arbeitshal-
tung zu achten. Außerdem sollten sie befä-
higt werden, einfache EDV-Probleme zu be-
heben.

elle Tagesplanung, die den Tag strukturiert, ist 
hilfreich – zum Beispiel To-do-Listen, Arbeits-
zeiten, handyfreie Zeiten, Pausen und Puffer-
zeiten. Ferner sollte man Freizeit festlegen, 
um genügend Zeit für sich selbst, die Familie 
sowie Sport und Entspannung zu haben.

4.8	 Verantwortung und Aufgaben für Sicherheit und 
Gesundheit

Die Arbeitsschutzvorschriften gelten für alle Be-
schäftigten, unabhängig davon, ob sie Telearbeit 
leisten oder nicht. Es gibt keine Reduzierung von 
Schutzstandards unter den besonderen Bedin-
gungen der Telearbeit. Das bedeutet, dass der 
Arbeitgeber die Arbeitssicherheit und den Ge-
sundheitsschutz auch außerhalb des in seinem 
unmittelbaren Dispositionsbereich stehenden 
Betriebes zu garantieren hat. Er bleibt auch beim 

Telearbeitsplatz dafür verantwortlich. Das be-
deutet zum Beispiel, dass der Arbeitgeber auf 
eine ergonomische Gestaltung des Telearbeits-
platzes achtet und in diesem Zusammenhang 
dem Betriebsarzt beziehungsweise der Betriebs-
ärztin sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
eine entsprechende Beratung und Betreuung 
ermöglicht (nach DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärz-
te und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“)

4.9	 Arbeitsmedizinische Vorsorge
Auch für Telearbeiter und -arbeiterinnen gelten 
die Vorgaben für Gesundheitsschutz und arbeits-
medizinische Vorsorge. Die Grundlage hierfür ist 
die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge (ArbMedVV). Der Untersuchungsumfang ist in 
der Arbeitsmedizinischen Regel (AMR 14.1) „Ange-
messene Untersuchung der Augen und des Seh-
vermögens“ sowie in der DGUV Empfehlung für 
arbeitsmedizinische Beratungen und Untersu-
chungen „Tätigkeiten an Bildschirmgeräten“ be-
schrieben und konkretisiert. Der Betriebsarzt be-
ziehungsweise die Betriebsärztin sollte unabhän-
gig davon bei folgenden Themen aktiv werden:

• Grundvoraussetzungen im Unternehmen für 
Telearbeit schaffen

• Beratung und Information der Telearbeiter
und -arbeiterinnen

• Beratung zu eigenverantwortlichem und ge-
sundheitsförderlichem Verhalten

• betriebliches Eingliederungsmanagement

Telearbeiter und -arbeiterinnen sollten jederzeit 
die Möglichkeit zu einer betriebsärztlichen Be-
ratung haben. Sollte eine spezielle Sehhilfe 
(Bildschirmarbeitsbrille) erforderlich sein, ist 
diese zu ermöglichen.
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5	 Arbeitsplatz und Arbeitsmittel

und möchte aus Platzgründen in der eigenen 
Wohnung keine Doppelausstattung durch den 
Arbeitgeber. In einem solchen Fall sollte in einer 
betrieblichen oder individuellen Vereinbarung 
geregelt sein, ob eine Kostenerstattung vom 
Arbeitgeber gezahlt wird und in welcher Form 
eine Beteiligung an den Wartungs- und Ver-
schleißkosten – zum Beispiel Druckerpatronen 
– möglich ist. Auch die (gestattete oder ausge-
schlossene) Nutzung der Arbeitsmittel für priva-
te Zwecke sollte in einer individuellen oder be-
trieblichen Vereinbarung geregelt sein.

5.1	 Arbeitsmittel
Nach der Arbeitsstättenverordnung ist der Ar-
beitgeber für die Ausstattung des Telearbeits-
platzes zuständig. Dies umfasst nicht nur PC 
und Kommunikationstechnik mit der zugehöri-
gen Hard- und Software, sondern auch die Aus-
stattung mit dem benötigten Mobiliar (Schreib-
tisch, Büroarbeitsstuhl, Aktenschrank). Die 
Wartung der zur Verfügung gestellten Arbeits-
mittel erfolgt auf Kosten des Arbeitgebers.

In manchen Fällen besitzt der Telearbeitnehmer 
oder die Telearbeitnehmerin bereits die techni-
sche Ausstattung für einen Arbeitsplatz zuhause 

5.2	 Ergonomische Gestaltung des Telearbeitsplatzes 
Generell gelten für die ergonomische Gestal-
tung von Telearbeitsplätzen die gleichen Anfor-
derungen wie für Bildschirmarbeitsplätze in 
herkömmlichen Büros. Diese Anforderungen 
sind vor allem in der Arbeitsstättenverordnung 
festgelegt. Weiterhin müssen andere einschlägi-
ge Vorschriften, Regeln und Normen eingehal-
ten werden. 

In der DGUV Information 215-410 „Bildschirm- 
und Büroarbeitsplätze – Leitfaden für die Ge-
staltung“ werden diese Anforderungen zusam-
mengefasst und erläutert.

Im Folgenden sollen vor allem Hinweise zu An-
forderungen gegeben werden, bei deren Umset-
zung an häuslichen Arbeitsplätzen erfahrungs-
gemäß Probleme auftreten können.

5.3	 Arbeitsraum
Wird erwogen, zuhause einen Telearbeitsplatz 
einzurichten, sollte zuerst geprüft werden, ob 
ein geeigneter Raum dafür zur Verfügung 
steht. Dieser Raum muss belüftbar und be-
heizbar sein und ausreichend Tageslicht erhal-

ten. Es sollte davon ausgegangen werden, 
dass der Flächenbedarf für den Arbeitsplatz 
mindestens 8 m2 bis 10 m2 beträgt, bei einem 
umfangreichen Arbeitsmittelbedarf kann er 
auch höher sein.

5.4	 Bildschirm und Eingabemittel
Wie an den meisten Büroarbeitsplätzen werden 
an Telearbeitsplätzen inzwischen überwiegend 
LCD-Bildschirme eingesetzt. Diese sollten eine 
der Arbeitsaufgabe angepasste Größe haben 
und gut entspiegelt sein. Eine Positivdarstel-
lung (dunkle Zeichen auf hellem Untergrund) 
bewirkt, dass sich eventuell noch vorhandene 
Reflexionen weniger störend bemerkbar ma-
chen und damit eine flexiblere Aufstellung 
möglich ist.

Bei typischen Büroanwendungen mit Leseauf-
gaben haben sich Sehabstände von 50 cm bis 
65 cm bewährt. Zeichen auf dem Bildschirm 
sollten mindestens 3,2 mm hoch sein. Note-
books und Tablets sind am Büroarbeitsplatz nur 
bedingt geeignet. Da sie in der Regel eine mit 
dem Bildschirm fest verbundene Tastatur bezie-
hungsweise nur eine virtuelle Tastatur haben, 
kann man nicht gleichzeitig den richtigen 
Sehabstand zum Bildschirm und den richtigen 
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Abstand zur Tastatur herstellen. Außerdem sind 
virtuelle Tastaturen für größere Texteingaben 
aufgrund ihrer unergonomischen Gestaltung 
nicht geeignet.

Entsprechend der Arbeitsstättenverordnung 
dürfen tragbare Bildschirmgeräte ohne Tren-
nung zwischen Bildschirm und externem Einga-
bemittel (wie Notebooks und Tablets) am Te-
learbeitsplatz entweder nur kurzzeitig 
eingesetzt werden oder müssen mit externen 
Tastaturen und Mäusen und je nach Bildschirm-
größe eventuell mit einem externen Bildschirm 
ausgerüstet werden. Tastaturen sollten mög-

lichst flach und wenig oder gar nicht geneigt 
sein. Um störende, ermüdende Helligkeitsan-
passungen des Auges zu vermeiden, sind positiv 
beschriftete Tastaturen empfehlenswert. Idea-
lerweise sollten Tastaturen einen fühlbaren 
Druckpunkt haben. Mäuse müssen der Hand-
größe angepasst sein. Symmetrische Mäuse 
können beidhändig bedient werden, es gibt 
auch spezielle Mäuse für Rechts- beziehungs-
weise Linkshänder.

Unabhängig von der Art der verwendeten Maus 
ist ein Mousepad sinnvoll, um deren „Auslauf“ 
zu begrenzen.

5.5	 Softwareergonomie
Wahrscheinlich wird die oder der Beschäftig-
te zuhause mit der gleichen Software wie im 
Büro arbeiten. Diese Software soll den ergo-
nomischen Gestaltungsgrundsätzen und 
Kriterien – zum Beispiel Aufgabenangemes-
senheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steu-
erbarkeit, Fehlertoleranz (siehe DGUV Infor-

mation 215-410) – entsprechen. Dies gilt 
auch für Software, die für die Datenübertra-
gung benutzt wird. Insbesondere ist darauf 
zu achten, dass bei der Datenübertragung 
keine längeren Wartezeiten auftreten, die zu 
ungewollten und störenden Unterbrechun-
gen des Arbeitsablaufes führen.

5.6	 Arbeitstisch und Arbeitsfläche
Als Arbeitstische kommen Tische mit fester Ar-
beitsflächenhöhe oder besser solche mit voll-
ständig höhenverstellbarer Arbeitsfläche (Sitz-/
Stehtische) infrage. Der Arbeitstisch muss eine 
ausreichend große Arbeitsfläche von mindes-
tens 160 cm x 80 cm aufweisen. Um eine ergo-
nomische Sitzhaltung nicht zu behindern, muss 
ein ausreichender, freier Beinraum zur Verfü-
gung stehen. Dieser muss mindestens 85 cm 
breit sein und darf nicht durch Rechner oder 
andere Gegenstände verstellt werden (zu den 

weiteren Tisch- und Beinraummaßen siehe 
DGUV Information 215-410).

Der Bildschirm soll möglichst niedrig eingestellt 
sein, dabei darf die oberste Zeile nicht über 
Augenhöhe liegen. Damit verbieten sich eine 
Aufstellung des Bildschirms auf der Steuerein-
heit (Rechner) oder anderen Gegenständen. 
Durch eine ständig nach oben gerichtete Kopf-
haltung können Verspannungen im Schulter-
Nacken-Bereich auftreten.

5.7	 Büroarbeitsstuhl
Auch der häusliche Büroarbeitsplatz muss mit 
einem sicherheitstechnisch und ergonomisch 
einwandfreien Büroarbeitsstuhl ausgestattet 
sein. Dies erfordert einen dreh- und höhenver-
stellbaren Stuhl mit einer neigbaren Rückleh-
ne (siehe auch DGUV Information 215-410). Es 
muss berücksichtigt werden, dass je nach 

Bodenbelag die Stühle mit entsprechenden 
Rollen ausgestattet sein müssen; für harte 
Böden (Parkett, Kunststoff) weiche Rollen, für 
weiche Böden (Teppichbeläge) harte Rollen. 
Harte Rollen werden einfarbig und weiche 
Rollen zweifarbig ausgeführt.
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5.8	 Aufstellung des Arbeitsplatzes
Für das ergonomisch sinnvolle dynamische 
Sitzen ist nicht nur der ergonomische Stuhl von 
Bedeutung, sondern es muss auch darauf ge-
achtet werden, dass ausreichender Platz im 
Arbeitsbereich zur Verfügung steht. So muss am 
Schreibtisch eine Bewegungsfläche von min-
destens 1,50 m2 mit einer Mindesttiefe und 
-breite von 1,0 m vorhanden sein. Der Zugang 
zum Schreibtisch muss mindestens eine Breite 
von 60 cm haben. 

Der Arbeitsplatz soll so im Raum aufgestellt 
werden, dass der Bildschirm nicht vor einem 
Fenster steht oder das Fenster sich im Rücken 
des Benutzers oder der Benutzerin befindet. 
Andernfalls kann es zu Direktblendung bezie-
hungsweise zu störenden Spiegelungen auf 
dem Bildschirm kommen.

5.9	 Beleuchtung
Zu starke Sonneneinstrahlung kann durch 
geeigneten verstellbaren Sonnenschutz ver-
mieden werden. Aber auch bei künstlicher 
Beleuchtung ist darauf zu achten, dass keine 
Blendung auftritt. Für die Beleuchtung zuhau-
se ist eine Indirekt-Direkt-Beleuchtung emp-
fehlenswert – zum Beispiel mit abgependel-
ten Leuchten oder Stehleuchten. Vor allem 
Stehleuchten lassen eine relativ flexible Auf-
stellung des Arbeitsplatzes zu und fügen sich 
auch harmonisch in die wohnliche Umgebung 
ein. Für zusätzliches Licht auf dem Schreib-
tisch können zum Beispiel Tischleuchten ein-
gesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten, 
dass sie so aufgestellt werden, dass sie die 
Bildschirmanzeige nicht nachteilig beeinflus-
sen. Für einen warmen Lichteindruck sorgen 
Lampen mit warmweißer Lichtfarbe, für einen 
eher sachlichen Eindruck solche mit neutral-
weißer Lichtfarbe.

Fragen und Beratung

Sollten Sie Fragen zur sicherheitstechni-
schen und ergonomischen Einrichtung 
eines Arbeitsplatzes im häuslichen Bereich 
oder zur Gesundheit bei Telearbeit haben, 
wenden Sie sich bitte an die Abteilung  
Prävention der für Sie zuständigen VBG- 
Bezirksverwaltung.
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